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Beratungsgegenstand: 
Benennung eines Mitgliedes für den Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes 
"Stever-Senden" 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Als ordentliches Mitglied der Gruppe C für den Verbandsausschuss des Wasser- und 
Bodenverbandes „Stever-Senden“ wird Herr/Frau ……………….benannt. 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
§ 63 Abs. 2 i.V.m. §113 Abs. 2 GO, § 50 Abs.2 Gemeindeordnung NW 
 
 
 
III. Sachverhalt: 
Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes 
„Stever-Senden“ endete am 31.12.2015. Nach dem Schreiben des WBV vom 18.01.2016 soll die 
Neuwahl des Ausschusses im Frühjahr 2016 auf einer Mitgliederversammlung erfolgen. 
 
Nach § 7 der Verbandssatzung vom 16.05.1995 hat der Verbandsausschuss 13 Mitglieder. 
 
Davon entfallen auf 
 Erschwerer (Gruppe A) 1 Mitglied 
 Vorteilshaber (Gruppe B) 7 Mitglieder 
 die Eigentümer von Grundstücken im 

seitlichen Einzugsgebiet der Gemeinden 
(Gruppe C) 
wovon 
 
angehören. 

 
 
5 Mitglieder 
4 der Gemeinde Senden und 
1 der Stadt Lüdinghausen 

 
Eine persönliche Stellvertretung findet nicht statt. 
 
 



 2 
Jede Mitgliedergruppe wählt die auf sie entfallenden Ausschussmitglieder und je Gruppe 
ein Ersatzmitglied. Vorstandsmitglieder können nicht dem Ausschuss angehören. 
 
Die Ausschussmitglieder der Gruppe C werden gem. § 7 Abs. 11 der Verbandssatzung von den dem 
Verband angehörenden Gemeinden benannt. 
 
Gem. der Verbandssatzung bestimmt demnach der Rat der Stadt Lüdinghausen nach § 63 Abs. 2 i. 
V. m. § 113 Abs. 2 GO durch Beschluss gem. § 50 Abs. 2 GO ein Verbandsausschussmitglied für die 
Gruppe der Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet der Gemeinden. 
 
Verbandsausschussmitglied der Gruppe Gemeinden für die Stadt Lüdinghausen war bisher Herr 
Bernhard Kuhlmann, Bechtrup 50, 59348 Lüdinghausen. Er wurde durch den Rat am 16.12.2010 
benannt. Nach Rücksprache mit dem Wasser- und Bodenverband Stever-Senden soll auch für die 
künftige Amtszeit Herr Bernhard Kuhlmann als Ausschussmitglied entsandt werden. Dieser hat seine 
Bereitschaft zur Übernahme der Mitgliedschaft im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes 
Stever-Senden für eine weitere Amtszeit erklärt. 
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